
Das Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 „Am Wilshause-Nord“ ist die planungsrechtliche 

Vorbereitung des Bereiches für die Schaffung eines kleinteiligen Wohngebietes mit freistehenden 

Einfamilienhäusern und Doppelhäusern am Rand der bestehenden Wohnbebauung „Am Wilshause-

West“. 

Rechtskräftig seit 30.12.2006 

 


